
 
 
 
 

Bewilligung für temporäre Plakate auf privatem und  
öffentlichem Grund in Andelfingen 
 
 
 
11. März 2026 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 10. März 2026 beschloss der Gemeinderat Andelfingen, eine pauschale Bewilligung zu ertei-
len, damit temporäre Plakate auf Privat- und öffentlichen Grundstücken in Andelfingen, Adlikon, 
Humlikon, Niederwil und Dätwil für maximal sechs Wochen ohne Gesuch an die Gemeindever-
waltung Andelfingen aufgestellt werden dürfen. Der Gemeinderat möchte mit dieser Regelung 
Veranstaltern, der Kultur sowie der Politik eine geeignete Plattform bieten, um auf Veranstal-
tungen aufmerksam zu machen und die Meinungsbildung in der Bevölkerung zu fördern. 
 
 
 

Grundlagen: 

Alle Werbeformen und andere Ankündigungen in Schrift, Bild, Ton usw., die im Wahrnehmungs-
bereich der Fahrzeugführenden liegen, gelten gemäss Art. 95 der Signalisationsverordnung des 
Bundes (SSV) als Strassenreklamen und sind bewilligungspflichtig (Art. 99 SSV). 
Art. 96 und Art. 97 regeln grob die verbotenen Bereiche von Strassenreklamen. 
 
Die kantonale Signalisationsverordnung (741.2) des Kantons Zürich regelt die Zuständigkeit für 
die Erteilung von Strassenreklamen: 

 a) Direktion für Soziales und Sicherheit im Bereich der Autobahnen und Autostrassen 

 b) Gemeindebehörden im Bereich der übrigen Strassen 
 
 

Bewilligung des/der Grundstückeigentümers/in 

Mit der pauschalen Bewilligung der Gemeinde Andelfingen entfällt das Einreichen eines Gesuchs 
an die Gemeindeverwaltung Andelfingen Der/die Auftraggeber/in der temporären Plakate muss 
jedoch das Einverständnis des Grundstückeigentümers oder der Grundstückeigentümerin einho-
len. 
  



 

Dauer 

Max. 6 Wochen plus 5 Tage 

Diese Dauer beinhalten das Aufstellen sechs Wochen vor der Veranstaltung und fünf Tage für 
das vollständige Entfernen der Plakate (inkl. Ständer). 
 
 

Abstand zu Kreuzungen und Einmündungen 

 Ausserorts  80km/h  Abstand von 50 Metern 

 Innerorts  50 km/h  Abstand von 25 Metern 

 Quartier  30 km/h Abstand von 15 Metern 

 

Strassenabstandsvorschriften: 

 Ausserorts  80km/h  Abstand von 4 Metern 

 Innerorts  50 km/h  Abstand von 2 Metern 

 Quartier  30 km/h Abstand von 1 Metern 
 
 

Auflagen 

 Einverständnis der privaten Grundeigentümer oder bei öffentlichem Grund der Gemeinde 

muss vorliegen. 

 Keine Standorte bei Verzweigungen, Kreiseln, Engpässen, Fussgängerstreifen, Signalen  

oder Sichtzonen. 

 Im Kurvenbereich – auch bei langgezogenen Kurven – sind Plakate nicht erlaubt 

 Das Anschlagen an öffentlichen Mauern, Bäumen, Telefonstangen usw. ist grundsätzlich ver-

boten. Wegweiser für Veranstaltungen bedürfen einer Bewilligung durch die Gemeinde. 

 Plakate müssen sicher und sturmfest angebracht werden. 

 Strassenverkehrsgesetz und Signalisationsverordnung sind einzuhalten. 

 Keine ehrverletzenden oder rassendiskriminierenden Inhalte (StGB). Impressumspflicht 

beachten. 

 Plakat übersichtlich gestalten, kurzer Text in grosser Schrift. 

 Bewilligung gilt bis auf Widerruf. 

 Die Gemeinde Andelfingen lehnt jegliche Haftung für Unfälle oder Schäden ab. 

 Widerhandlungen werden gemäss Art. 292 StGB bestraft und bei groben Verletzungen die 
keinen Verzug erlauben gestützt auf Art. 114 SSV an das Statthalteramt verzeigt. 

 
 

Haftbarkeit 

Mit der Erteilung der Zustimmung zur Plakatierung auf seinem Grundstück trägt der Grundei-
gentümer die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Bei widerrechtlichen 
oder sicherheitsrelevanten Zuständen kann er von den zuständigen Behörden zur Entfernung o-
der Behebung verpflichtet und haftbar gemacht werden. Die Haftung der plakatierenden Person 
bleibt vorbehalten. 
 
 



 

Übersicht: 
 

 Ausserhalb Bauzone Innerhalb Bauzone 

   

Erlaubte Plakate:  Politische Plakate im Zusam-

menhang mit Wahlen und Ab-

stimmungen 

 Kulturelle, sportliche, politische 

Veranstaltungen im Bezirk An-

delfingen 

 Verkaufsstellen Hofläden 

 Politische Plakate im Zusam-

menhang mit Wahlen und Ab-

stimmungen 

 Kulturelle, sportliche, politische 

Veranstaltungen im Bezirk An-

delfingen 

 Verkaufsstellen Hofläden 

 Kommerzielle Werbeplakate 

 

Unzulässige Plakate:  Rein kommerzielle Werbepla-

kate (z.B. Möbel, Fahrzeuge, 

Immobilien, Firmen etc.) 

 Politische Plakate ohne Bezug 

zu Wahlen und Abstimmungen 

 

 Politische Plakate ohne Bezug 

zu Wahlen und Abstimmungen 

Grundeigentümer: Einverständnis einholen 

 

Einverständnis einholen 

Aufstellen: 6 Wochen vor der Veranstaltung 

 

6 Wochen vor der Veranstaltung 

Abräumen: 5 Tage nach der Veranstaltung 

 

5 Tage nach der Veranstaltung 

Bewilligung: NEIN 

 

NEIN 

Verkehrssicherheit:  Abstand zu Kreuzungen, Ein-

mündungen, Ausfahrten 

(je nach geltender Geschwin-

digkeit) 

 Abstand zu Kreuzungen, Ein-

mündungen, Ausfahrten  

(je nach geltender Geschwin-

digkeit) 

  Abstand zum Fahrbahnrand  

(je nach geltender Geschwin-

digkeit) 

 Abstand zum Fahrbahnrand  

(je nach geltender Geschwin-

digkeit) 

  Keine Plakate in den Kurven 

(auch nicht langgezogene) 

 Keine Plakate in den Kurven 

(auch nicht langgezogene) 

  Einhaltung Sichtweiten 

 

 Einhaltung Sichtweiten 

Haftbar: Grundeigentümer Grundeigentümer 

 

  



 

Bildliche Darstellungen: 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

Für die Einhaltung der Regeln sind wir Ihnen dankbar. Bei Fragen oder Unklarheiten steht die 

Gemeindeverwaltung Andelfingen gerne zur Verfügung (Tel. 052 304 27 00 / kanzlei@andelfin-

gen.ch). 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

GEMEINDERAT ANDELFINGEN 


